
Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Sanitz über die Stundung,
Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen aus öffentlich-rechtlichen und

zivilrechtlichen Forderungen

Auf der Grundlage des 9 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom
17.06.2025 nachfolgende Satzung erlassen:

51
Aufhebung

Die Satzung der Gemeinde Sanitz über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von
Ansprüchen aus öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Forderungen der
Gemeinde Sanitz vom 05.07.2007 wird aufgehoben.

$2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sanitz, 1 8. Juni DE
IN

:

Enrico Bendlin :

Bürgermeister
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Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der derzeit gültigen Fassung enthalten sind
oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der
öffentlichen Bekanntmachung gem. $ 5 Abs. 5 KV M-V nicht mehr geltend gemacht werden.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt,
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Sanitz, 18. Juni 2025

Enrico Bendlin
Bürgermeister
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